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Welche Leistungen kann ich mir anerkennen lassen?

 Grundsätzlich sind Leistungen aus vorherigen 
Studien anrechenbar

 Bei fachnahen Ausbildungsberufen können ggf. auch 
Leistungen angerechnet werden

 Die Leistungen müssen inhaltlich einem oder
mehreren Teilmodulen des jeweiligen Faches
entsprechen

 Bei der Anrechnung von Prüfungsleistungen müssen 
entsprechende gleichwertige, benotete Leistungen 
vorliegen, die den wissenschaftlichen Ansprüchen 
einer universitären Ausbildung genügen



Anerkennung von Praktika

 Anerkennung von Praktika aus anderen 
Studiengängen sind möglich, wenn die Ausrichtung 
vergleichbar war

 Anerkennung von berufspraktischen Tätigkeiten sind 
möglich, dies betrifft die Studienleistung.

 Bei Anrechnungen von PL die zu einem Praktikum 
gehören, muss eine vergleichbare Leistung 
nachgewiesen werden.

 PL können ggf. in Absprache mit dem jeweiligen 
Modulverantwortlichen nachgeholt werden.



Zuständigkeiten

Im Bachelor

 Sonderpädagogik: Frau Jana Pflughoft (Mail an 
anerkennung@ifs.uni-hannover.de)

 In den anderen Fächern informieren Sie sich 
über das Verfahren bitte auf den jeweiligen 
Internetseiten

Im Master werden  die Anrechnungen in SoPäd von dem 
jeweiligen Modulverantwortlichen gemacht; in den 
Zweitfächern und im Profbereich bitte die Studienberatung 
des Faches kontaktieren!



Ablauf Anerkennung erbrachter Leistungen

1. Mail an anerkennung@ifs.uni-hannover.de schreiben, um sich für das 
Verfahren der Anerkennung anzumelden

2. Sie erhalten daraufhin eine Mail mit Zugangsdaten für ein 
personalisiertes Online-Portal, die von Ihnen zu bearbeitenden 
Dokumente und eine Verfahrensanweisung für den 
Anerkennungsprozess

3. Zunächst füllen Sie die personenbezogenen Daten auf dem 
Formular zur Anrechnung von Studien-und Prüfungsleistungen aus

mailto:anerkennung@ifs.uni-hannover.de


4.  Nachweis(e) über die erbrachten Leistungen einscannen (bitte immer 
als PDF):

Offizielle Dokumente:

 Notenbescheinigungen

 Zwischenprüfungszeugnis

 Scheine

5.  Eigene Einschätzung: Wofür möchte ich die Leistungen anrechnen lassen?      

 Zur Bearbeitung erhalten Sie eine Tabelle, in der Sie die Einschätzung 
eintragen, welche Sie dann ebenso im Online-Portal hochladen (Dokument: 
Anhang 1 der Verfahrensanweisung)

 Vergleich der eigenen Leistungen mit den Anforderungen im Modulkatalog und 
der Prüfungsordnung (erhalten Sie im Anhang der Mail)

Ablauf Anerkennung erbrachter Leistungen



Ablauf Anerkennung erbrachter Leistungen

Sobald Sie alle Unterlagen zusammen haben, laden Sie nun folgende 
Dokumente im Online-Portal hoch:

 Formular zur Anrechnung von Studien-und Prüfungsleistungen

 alle offiziellen Dokumente, die eine mögliche Anerkennung 
bestätigen

 Anhang 1 der Verfahrensweisung (Tabelle, Selbsteinschätzung der 
Anerkennung)

Bitte laden Sie einmalig Ihre Dokumente hoch, sodass es nicht zu Überschneidungen in der 
Bearbeitung kommt! 



 Sobald Sie alle Unterlagen vollständig hochgeladen haben, 
werden wir diese bearbeiten

 Sofern eine Anerkennung Ihrer Leistungen möglich ist, werden 
Sie eine weitere Mail erhalten, in der eine Bestätigung enthalten 
ist

 Das Formular wird nun von uns an das Prüfungsamt 
weitergeleitet

 Das Prüfungsamt wird dann Ihre Leistungen in Ihrem 
Notenspiegel eintragen, was einige Wochen dauern kann

Sollten wir Fragen zu Ihren Unterlagen haben, werden wir uns per Mail an Sie wenden!



Bei Fragen zur Anerkennung/Einstufung
bitte zuerst an folgende Mailadresse 

(Ceren Ilgün):

anerkennung@ifs.uni-hannover.de

mailto:anerkennung@ifs.uni-hannover.de?subject=

